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Einleitung. 

Das Problem der Bischofswahlen hat seit dem Zeitalter des 
Investiturstreits die beiden Gewalten Staat und Kirche in einen 
Gegensatz gebracht, der wohl zeitweise durch einzelne Zugeständ­
nisse der einen Partei an die andere gemildert wurde, aber doch 
immer wieder zutage trat. Das Feuer flackerte in der abend­
ländischen Staatenwelt überall da wieder auf, wo eine kräftige 
Staatsgewalt dem Vordringen der Kirche in dieser Frage Halt 
gebieten wollte. In Livland nimmt die Geschichte der Bischofs­
wahlen im 13. Jahrhundert eine besondere Entwicklung. In 
dieser Kolonie fehlt der Gegensatz von Staat und Kirche. Wohl 
ist der Territorialstaat im Entstehen begriffen, aber er ist eine 
Schöpfung kirchlicher Organe und kann sich also nicht in Gegen­
satz zur Kirche stellen. Sowohl die Bischöfe wie die beiden 
Ritterorden haben im 13. Jahrhundert die Aufgabe, die Kolonie 
im Kampfe gegen die Einwohner und die dem Lande benach­
barten Völkerschaften zu festigen. Erst gegen Ende des Jahr­
hunderts ist dies gelungen, und erst um 1300 greift der Deutsch­
orden energischer nach der Herrschaft über die Bistümer, um 
die Einheit seines Staates herzustellen. 

Bestimmend für die Geschichte der Bischofswahlen wird da­
gegen die Art der kirchlichen Organisation, die begonnen wird 
in einem Jahrhundert, in dem die Verfassung des Staates und 
das Recht der Kirche sich ändern. Livland ist zunächst Missions­
gebiet. Mit der zunehmenden Unterwerfung des Landes soll 
eine geordnete Metropolitanverfassung eingeführt, die kirchliche 
Verwaltung zentralisiert werden. 

Aber dieses Ziel wird durchkreuzt von anderen Bestrebungen 
und Forderungen der Kurie. Ich meine die Umwandlung der 
Bestimmungen über die Besetzung der Bistümer, die sich in der 
gesamten Kirche während des 13. Jahrhunderts abspielt und be­
sonders deutlich in Livland erkennbar ist. 

Und diese Veränderung musste kommen. Denn zu Beginn 
des Jahrhunderts gibt es keine festen Normen, alles ist im Fluss 
begriffen. Noch im 12. Jahrhundert dürfen mächtige Laien ein 
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Vorschlags- und Zustimmungsrecht bei der Wahl des Bischofs 
ausüben, der Klerus der Diözese, vor allen Dingen die Konpro-
vinzialen sind noch an der Wahl beteiligt1). Aber seit etwa 
1140 beginnt die kirchliche Gesetzgebung die Laien von ihr aus-
zuschliessen, und um 1200 ist dieses Ziel erreicht. Auch die 
Zahl der wahlberechtigten Kleriker wird eingeschränkt2). Zwar 
sind die Mitglieder des Domkapitels noch nicht allein die Wähler 
des Bischofs, aber sie werden es einige Jahrzehnte später im 
Zusammenhang mit der entscheidenden Stellung, die sie als Mit­
glieder des bischöflichen Rates errungen haben 3). 

Die Dekrete des Laterankonzils vom Jahre 1215 scheinen 
vorauszusetzen, dass das Domkapitel allein das Wahlrecht habe, 
jedoch sind feste Normen nicht geschaffen worden. Denn es gibt 
Wahlen in der Folgezeit, bei denen auch ausserhalb des Kapitels 
stehende Kleriker mitgewirkt haben 4). Aber von der grössten 
Wichtigkeit wird es, dass die Kurie durch die Dekrete des 
Jahres 1215 sich das Recht sichert, in bestimmten Fällen direkt 
einzugreifen 5). Hier ist der Ausgangspunkt für die Bestrebungen 
der Kurie, die Besetzung der Bistümer als souveräne Macht vor­
zunehmen, Ziele, die mit der Beseitigung des wirklichen Wahl­
rechts der Kapitel zu Anfang des 14. Jahrhunderts erreicht sind. 

In den baltischen Provinzen verläuft die Entwicklung so, 
dass die Forderungen der Kurie verhältnismässig früh erfüllt 
sind. Denn der weltliche Staat tritt ihr nicht entgegen. 

Nur das Bistum Reval muss ausgenommen werden. Seit 
seiner Begründung und Bestätigung durch Honorius III. am 19. 
März 1220 c) gehörte dieses Bistum rechtlich zum Metropolitan-
verband Lund und war damit in die dänische Machtsphäre ge­
rückt worden. Diese Begünstigung Dänemarks durch die Kurie 
erfolgte lediglich aus politischen Gründen, aber damit war ihr 
Einfluss bei der Besetzung des Bistums beschränkt worden. Die 
dänischen Könige hielten nach der Wiederherstellung ihrer Macht 
im nördlichen Estland an ihrem Investiturrecht in Reval und an 
der Verbindung dieses Bistums mit der Metropole Lund fest. 

*) Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in 
Deutschland. (Berlin 1867 ff.) Bd. II, 605 ff. 

2) Vgl. v. Below, Die Entstehung des ausschliesslichen Wahlrechts 
der Domkapitel. Arndts Historische Studien XI (1883), S. 5 ff. 

3) Vgl. die Arbeit von v. Below. 
4) Vgl. Krabbo, Die Besetzung der deutschen Bistümer unter der 

Regierung Kaiser Friedrichs II. I. Teil. Berlin 1901. S. 36. — v. Below, 
a. a. 0. S. 42 f. 

5) Krabbo zählt die Fälle auf: S. 36 ff. 
6) Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten, hgg. 

von Dr. F. G. von Bunge. Bd. I, Sp. 53, n. 49. (Das Urkundenbuch wird 
zitiert unter ÜB., die Regesten unter ÜB. Reg.) 
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Erst seit 1346, seit der Erwerbung Estlands durch den Deutsch­
enden lockerte sich die Verbindung, und aus den geographischen 
und politischen Verhältnissen erklärt es sich, warum Reval erst 
jetzt in engere Beziehungen zum Erzbistum Riga trat 7). Da 
diese Zeit ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit liegt, so recht­
fertigt sich die Ausschliessung Revals. 

I. 

Das Bistum Üxküll-Livland-Riga. 

Wenn man einen Anfangspunkt für die Geschichte Livlands 
suchen will, von Deutschland aus betrachtet, so muss man aus­
gehen von der Neugründung Lübecks durch Heinrich den Löwen 
im Jahre 1158 8). Von dieser Stadt aus wurde die Ostsee für 
den deutschen Kaufmann erobert. Spätestens im Jahre 1163 ist 
die deutsche Stadtgemeinde in Wisby auf Gotland erwachsen. 
Ihre Mitglieder suchten neue Handelswege und richteten den 
Kurs ihrer Schiffe nach der Insel Ösel und zur Dünamündung, 
in Konkurrenz mit den Skandinaviern. 

Wo der deutsche Kaufmann hinkam, da konnte die Mission 
der Kirche bald nachfolgen. In den nördlichen und östlichen 
Gegenden des deutschen Reiches hatten es sich die Augustiner­
chorherren. die Cistercienser und Prämonstratenser zur Aufgabe 
gemacht, das Christentum auszubreiten. So ist es durchaus ver­
ständlich, dass der erste Missionar, der die Ufer der Düna be­
suchte, aus einem Kloster in Holstein hervorging. Es war Mein­
hard, _ein Augustinerchorherr aus Segeberg. 

Über ihn liegen uns Berichte vor von einem seiner Zeit­
genossen, dem ersten Abt des Lübecker Johannisklosters Arnold, 
und von dem einer späteren Generation angehörenden Priester 
Heinrich. Arnold hat seine chronica Slavorum bis zum Jahre 
1209 verfasst. Er begegnet schon am 21. November 1170 als 
custos oder thesaurarius capituli Lubicensis9) und ist vermut­
lich seit 1177 Abt des Benediktinerklosters St. Johannis zu 
Lübeck. Er steht also an hervorragender Stelle und wohnt vor 
allem an einem Ort, der ihm gestattet, die Ereignisse, die zur 

7) Vgl. Hasselblatt, Die Metropolitan Verbindung Revals mit Lund, in 
den Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 
Bd. XIV, 461—466. 

8) Vgl. Schiemann, Russland, Polen und Livland. Bd. II. Berlin 1887. 
S. 6 ff., auch für das folgende. 

9) Arnoldi chronica Slavorum. M. G. SS. XXI, S. 100. Einleitung. 
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